
ALLFÄLLIGES

INFORMATION

ÖEHV – ICE Kooperationsvertrag | Kaderregelung

Schaffung und Festlegung eines für sämtliche Teilnehmer an der ICE Hockey League verbindlichen Kaderregulativs („Roster

Regulations“), welches insbesondere nachstehende Bestimmungen umfassen muss:

 Ab der Spielsaison 2022/23 müssen bei jedem Spiel der ICE HL pro Team mindestens zwölf Spieler am Spielbericht (max. 22

Spieler gem. IIHF Rule Book) aufscheinen, die gemäß dem IIHF-Regulativ im Nationalteam (eligibility request*) für das Land

spielberechtigt sind, in dem jener Klub beheimatet ist, der den Spieler auf den Spielbericht setzt. Zwei dieser Spieler müssen

darüber hinaus in die Altersklasse U24 fallen.

 Alle an der ICE HL teilnehmenden Klubs dürfen pro Saison bis zum IIHF-Transferschluss maximal 26 Spieler lizenzieren, die

nicht in die Kategorie oben genannter U24-Spieler fallen.

 Im Zweijahresrhythmus wird die Regelung gemeinsam zwischen ÖEHV und ICE Hockey League evaluiert. Erklärtes Ziel ist

die Anzahl jener Spieler, die gemäß dem IIHF-Regulativ im Nationalteam (eligibility request*) für das Land spielberechtigt

sind, in dem jener Klub beheimatet ist, der den Spieler auf den Spielbericht setzt, jedenfalls weiter zu steigern.


